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Arzneimittel-Warnhinweisverordnung - AMWarnV 

Vom 21. Dezember 1984, Bundesgesetzblatt Jahrgang 1985 Teil I S. 22, zuletzt geändert am 12. April 2022 durch Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2022, Teil I Nr. L 14, S. 681, Art. 1 vom 29. April 2022 

§ 1   

Fertigarzneimittel nach § 4 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes, die am 1. Juni 2022 mit einem Warnhinweis 
nach den Vorschriften dieser Verordnung in der am 31. Mai 2022 geltenden Fassung versehen sind, dürfen 
mit diesem Warnhinweis vom pharmazeutischen Unternehmer noch bis einschließlich zum 30. Juni 2025 in 
den Verkehr gebracht werden. Großhändler und Apotheken dürfen Arzneimittel nach Satz 1 auch nach dem 
30. Juni 2025 weiterhin in den Verkehr bringen.  

§ 2   

Defekturarzneimittel nach § 1a Absatz 9 der Apothekenbetriebsordnung, die am 1. Juni 2022 mit einem 
Warnhinweis nach den Vorschriften dieser Verordnung in der am 31. Mai 2022 geltenden Fassung versehen 
sind, dürfen mit diesem Warnhinweis noch bis einschließlich zum 30. Juni 2023 in den Verkehr gebracht 
werden.  

§ 3   

§ 2 tritt am 1. Juli 2023 außer Kraft.  

  

 

 


